
Totalschaden am Auto 
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied: 
Schadenersatz  für  einen  wirtschaftlichen  Totalschaden  am  Auto
umfasst nur dann die Umsatzsteuer, wenn diese auch tatsächlich
angefallen ist. 
Wer  Ersatzansprüche  geltend  macht,  sich  jedoch  kein  neues
Fahrzeug zulegt, kann nur den Nettowirtschaftswert verlangen. 
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